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Fragen & Antworten 
 

SBH VgV OV 003-24 DK 
 

Kauf, Miete und Versetzung von Mobilen (Klassen)Raumanlagen für bzw. an Standorte/n 
von SBH | Schulbau Hamburg und GMH | Gebäudemanagement Hamburg GmbH - 

Rahmenvereinbarung in 2 Losen 
 

Hinweis: 
Die Fragen & Antworten werden Vertragsbestandteil. 

 
 
Hinweis vom 09.01.2024 
In der Bekanntmachung wurden die Eignungs- und Zuschlagskriterien nicht korrekt dargestellt. 
Dies ist nun, entsprechend der Leistungsbeschreibung, in der Änderungsbekanntmachung 
dargestellt. 
 
Es wurden keinerlei inhaltliche Änderungen am LV vorgenommen. 
 
 
Frage 1 vom 23.01.24: 
Im Formular „Eignungsvordruck“, Punkt Referenzen über vergleichbare Leistungen können nicht 
alle Checkboxen aktiviert werden. Wir werden zur Bestätigung geeignete Referenznachweise unter 
eigene Anlagen beilegen. Ist dies ausreichend, da wir die Checkboxen nicht aktivieren können?   
 
Antwort vom 26.01.24: 
Vielen Dank für den Hinweis. Das Formular Eignungsvordruck wurde überprüft und ist in diesem 
Punkt leider nicht vollständig funktionsfähig. 
Die Angaben zu den Referenzen tätigen Sie bitte im Bieterassistenten unter Eignungskriterien für 
Referenz 1 und Referenz 2. Geeignete Referenznachweise sind mit dem Angebot im 
Bieterassistenten unter „Eigene Anlagen“ einzureichen. 
 
 
Frage 2 vom 23.01.24: 
Das Formular „SBH_EU % 20%_Angebot Stand 29.04.2022“ lässt sich um zusätzliche Anlagen 
nicht befüllen. Man kann Häkchen setzen aber die Anlage nicht benennen. Die Auswahl unter 3.4 
Skonto, 5 Mittelstandförderung wird nicht gespeichert.  
Wie wird hiermit umgegangen, soll das Formular zusätzlich händisch gefüllt und als eigene Anlage 
eingereicht werden?   
 
Antwort vom 26.01.24: 
Vielen Dank für den Hinweis. Das Formular lässt sich aufgrund eines technischen Fehlers 
bieterseitig nicht um weitere Anlagen digital befüllen, ebenso funktioniert die Angabe zum Punkt 
Skonto und Mittelstandsförderung nicht zuverlässig.  
Wir möchte Sie bitten, das Formular händisch ausgefüllt als Scan unter „Eigene 
Anlagen“ einzureichen. 
Zu 3.4. ist festzuhalten, dass Skonto nicht zugelassen ist und in der Angebotsbewertung nicht 
berücksichtigt wird.  
Die Angabe unter Punkt 5. Mittelstandsförderung zu KMU, ist ebenfalls im Eignungsvordruck unter 
Ziffer 5. Angaben zur Statistik als Pflichtangabe zu treffen. 
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Frage 3 vom 23.01.24: 
Ist die Excel Datei „technische Anforderungen – Fabrikatsabfragen“ als Anlage dem Angebot 
beizulegen? Was ist bei den gelb hinterlegten Feldern zu beschreiben? 
 
Antwort vom 26.01.24: 
Die Excel Datei „technische Anforderungen – Fabrikatsabfragen“ ist auszufüllen und dem Angebot 
als Anlage beizufügen. 
In den gelben Feldern ist die Dateibezeichnung des Produktdatenblattes (PDB) für die jeweilige 
Position anzugeben. Die Produktdatenblätter sind ebenfalls als Anlage zum Angebot einzureichen. 
 
Es wurden keinerlei inhaltliche Änderungen am LV vorgenommen. 
 
 
Frage 4 vom 25.01.24: 
Gemäß Deckblatt der Vergabeunterlagen soll ein Rahmenvertrag in 2 Losen vergeben werden.  
Auf Seite 1 der allgemeinen Informationen steht im Absatz zu den Verfahrenseigenschaften: 
Losweise Vergabe: Ja 
Anzahl der Lose für die ein Angebot abgegeben werden kann: Bieter kann für alle Lose anbieten 
(aber auch für weniger). Im Widerspruch dazu steht auf Seite 162 der Vergabeunterlagen am Ende 
des 1. Loses der Hinweis: Die Angebotsabgabe ist für beide Lose erforderlich. Aus diesem Grund 
ist es bieterseitig notwendig zwei (gleiche) Angebote für die beiden Lose abzugeben. 
Wenn der Bieter nur ein Los anbieten möchte, ist was (nichts?) bei den Preiseingaben für Los 2 ab 
Seite 162 einzutragen?  
Auf Seite 192 wird nur eine Gesamtsumme für Los 1 und Los 2 ausgeworfen. 
 
Antwort vom 26.01.24: 
Aufgrund technischer Änderungen ist es (abweichend zum vorherigen Verfahren zu den mobilen 
Klassenraumanlagen) erforderlich, die LVs beider Lose unter Produkte/Leistungen (identisch) zu 
bepreisen. 
Aufgrund der vorgesehenen Los Limitierung (s. Bekanntmachung Ziffer 2.1.5 Bedingungen für die 
Auftragsvergabe, sowie Ziffer 1 der Leistungsbeschreibung), kann ein AN nur den Zuschlag auf ein 
Los erhalten. 
Der AG behält sich vor, den Zuschlag auf mehr als ein Los an einen Bieter zu erteilen, sofern der 
Preisabstand zwischen den beiden Bestbietenden in dem jeweiligen Los mehr als 10 % beträgt. 
Auch für den Fall, dass keine zwei zuschlagsfähigen Angebote vorliegen behält sich der AG vor, 
ein weiteres Los an den wirtschaftlichsten Bieter zu geben. 
Um diesen Fall abbilden zu können, müssen beide Lose bepreist werden. 
 
Wir bitten den darauf resultierenden Mehraufwand bei der Angebotserstellung zu entschuldigen. 
 
Sollten Sie Ihr Angebot nur für den Erhalt eines Loses abgeben, bitten wir Sie, dies im 
Angebotsvordruck unter Ziffer 7. Besondere Bemerkungen des Bieters festzuhalten. 
 
 
Frage 5 vom 29.01.24: 
Fundamenthöhen - Sie haben die Höhen der mobilen Fundamente mit 25 cm angegeben. Ist dies 
zwingend einzuhalten oder ist die Ausführung mit einer Höhe von 20 cm ebenfalls zulässig? 
 
Antwort vom 31.01.24: 
Eine Ausführung mit 20 cm ist entsprechend der Beschaffenheitsanforderungen zulässig. Die 
mobilen Klassenraumanlagen sind auf konstruktiv bewehrten Fertigfundamenten aus Stahlbeton 
aufzustellen. Gehwegplatten sind nicht zulässig.  
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Frage 6 vom 29.01.24: 
Außentüren - Sie haben ausschließlich Stahlaußentüren ausgeschrieben mit der Anforderung 
keine Bodenschwelle. Können ebenfalls Aluminium-Außentüren angeboten und ausgeführt 
werden? Diese entsprechen unserem Standard-Produktportfolio und entsprechen Stahltüren in 
Qualität und Aussehen. Weiter kann in diesem Fall ein schwellenloser Zutritt gewährleistet werden. 
 
Antwort vom 31.01.24: 
Die Ausführung sind als Stahltüren entsprechend der Ausschreibung anzubieten und auszuführen. 
 
 
Frage 7 vom 29.01.24: 
Dämmung - Ist eine Dämmung mit PU-Hartschaum als Alternative zur ausgeschriebenen MiWo-
Dämmung zulässig? 
 
Antwort vom 31.01.24: 
Grundsätzlich sind geschäumte Verbundbaustoffe (z.B. als Wandaufbau) nicht zulässig. PU-
Hartschaumplatten sind zulässig, wenn diese verklebungsfrei, sortenrein und wärmebrückenfrei (z. 
B. mehrlagig, Stufenfalz) verbaut und im der Demontagevorgang zerstörungsfrei ausgebaut 
werden können.  
Die Eignung hinsichtlich der gesetzlichen und bauphysikalischen Anforderungen u. a. Wärme-, 
Feuchte-, Schall- und Brandschutz und der Gebrauchstauglichkeit und (u. a. Einhaltung der 
zulässigen Grenzwerte zu Emissionen, Schadstoffe und zur Demontage, Wiederverwendung bzw. 
-verwertung) ist zu gewährleisten.  
Die Verwendung von Hartschaumplatten als Ergänzung ist auf den Boden und das Dach zu 
beschränken.  
 
 
Frage 8 vom 29.01.24: 
Leitungen - Sind Leitungen aus Kunststoff als Alternative zu der ausgeschriebenen Kupfer-
Ausführung zulässig? 
 
Antwort vom 31.01.24: 
Leitungen aus Kunststoff sind nicht zulässig. Die Ausführung ist entsprechend der Ausschreibung 
anzubieten und auszuführen. 
 
 
Frage 9 vom 29.01.24: 
Wie verhält es sich bei einer Beauftragung eines MoKl mit gebrauchten Containern und der Auftrag 
kann zu diesem Zeitpunkt nicht mit gebrauchten Containern realisiert werden? Darf der Bedarf 
dann ebenfalls mit fabrikneuen Containern gedeckt werden? 
 
Antwort vom 30.01.24: 
Der AN darf nicht eigenmächtig zwischen gebrauchten und fabrikationsneuen (v. v.) Containern 
wechseln. Sollten Container der abgerufenen Zustandsklasse nicht verfügbar sein, so kann die im 
Einzelabruf benannte Terminierung desselbigen nicht eingehalten werden. In einem solchen Fall 
ist dies dem im Einzelabruf benannten Vertreter des AG innerhalb einer Woche nach Abruf der 
Leistung schriftlich (FAX oder E-Mail) mitzuteilen (s. Punkt „2.2 Ausführungszeit und 
Leistungsabruf“ der Leistungsbeschreibung). Der AG behält sich in derartigen Fällen vor, den 
Einzelabruf zurückzuziehen und an einen anderen AN zu vergeben. 
 
 
Frage 10 vom 29.01.24: 
Wartungen sind aktuell nicht Bestandteil der Ausschreibung. Wer führt die Wartungen nach 
gesetzl. Vorgaben während der Mietdauer aus? 
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Antwort vom 30.01.24: 
Gemäß Mietvertrag „§ 7 Instandhaltung und bauliche Veränderungen“ gelten die gesetzlichen 
Regeln der §§ 535 ff. BGB. Gemäß § 535 BGB hat der Vermieter die Mietsache während der 
Mietzeit in einem zum vertragsgemäßen Gebrauch geeigneten Zustand zu erhalten. Hierzu 
gehören eigentlich auch fällige Wartungen, sofern sie Einbauten/Bauteile, die vom AN bzw. dessen 
Nachunternehmern, eingebaut worden sind. 
Sofern keine andere Einzelabsprache zwischen AG und AN erfolgt ist, beauftragt der AG auf seine 
Kosten eine Firma seiner Wahl mit der Wartung. 
 
 
Frage 11 vom 29.01.24: 
Unser Standard-Produktportfolio beinhaltet immer auch die Lieferung und Montage einer 
entsprechend dimensionierten PV-Anlage auf dem Dach zur Eigenversorgung. Ist dies für Sie 
ebenfalls interessant und denkbar die MoKl von Beginn an mit PV-Anlagen auszuführen? 
 
Antwort vom 31.01.24: 
Die Ausführung ist entsprechend der Ausschreibung anzubieten und auszuführen. 
 
 
Frage 12 vom 29.01.24: 
Die Mindestvertragslaufzeit der Rahmenvereinbarung beträgt 19 Monate mit 2-maliger Option AG-
seitig den Vertrag um jeweils 12 Monate zu verlängern. Max. Vertragslaufzeit = 43 Monate. Da wir 
Ihnen grundsätzlich die bestmöglichen Preise anbieten möchten, stellt sich die Frage einer 
Möglichkeit vor einer entsprechenden Verlängerung der Preisanpassungen gemessen an der 
jeweils vorherrschenden Preissituation am Markt? Oder verstehen sich die Angebotspreise 
bindend über maximal 43 Monate? 
 
Antwort vom 30.01.24: 
Es sind die abgegebenen Angebotspreise aus der Rahmenvereinbarung für alle Einzelabrufe, die 
während der 43-monatigen Vertragslaufzeit der Rahmenvereinbarung getätigt worden sein 
werden, geltend. Grundsätzlich sind keine Preisanpassungen vorgesehen. 
 
 
Frage 13 vom 29.01.24: 
Vertragsstrafen & Folgeschäden - Gem. Leistungsbeschreibung 2.2 hat der AN 1 Woche Zeit den 
gewünschten Liefertermin zu bestätigen oder in Absprache mit dem AN einen neuen Liefertermin 
und BZP abzustimmen. Hiermit wird die Geltendmachung von Folgeschäden und Kosten 
abgewehrt. Unserer Interpretation nach gilt diese Regelung auch für die Vertragsstrafen gem. 
Muster-Mietvertrag und Muster-Kaufvertrag, welche als Anlage der Ausschreibung anhängen. Falls 
wir mit unserer Interpretation falsch liegen bitten wir um kurze Erläuterung der tatsächlichen 
Sachlage bzw. Vorgehensweise. 
 
Antwort vom 30.01.24: 
Der Miet- bzw. Kaufvertrag ist Teil des Einzelabrufes. Somit entfallen eventuelle Vertragsstrafen 
bzw. ändern sich deren Datumsgrenzen, wenn der AN nicht mögliche Terminierungen des AG 
innerhalb einer Woche nach Abruf der Leistung schriftlich (FAX oder E-Mail) dem AG mitteilt und 
ein neuer Zeitplan abgestimmt wird. Mit dem neuen Zeitplan sind auch die Datumsangaben im 
Miet- bzw. Kaufvertrag durch den AG anzupassen.  
 
 


